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Vergaberechtliche Entscheidungen: 

 
 
Vergabe - Bieter muss bei Unklarheiten Auskunft beim Auftraggeber einholen 
VK Nordbayern, Beschluss vom 09.04.2003 - 320.VK-3194-10/03  

 
1. Ein Angebot, das von den Vorgaben der Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung 
und Leistungsverzeichnis) abweicht, ist von der Wertung auszuschließen (§ 10 Nr. 1 
Abs. 1 Buchst. b VOB/A, § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b i.V.m. § 21 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A). 
 
2. Es ist unzulässig, wenn der Bieter keine Auskunft bei der VSt einholt, sondern in 
einem Vermerk in den Verdingungsunterlagen feststellt, dass er eine bestimmte, ihm 
unklare Angabe in einem bestimmten Sinne verstehe. Dies ist eine unzulässige 
Änderung an den Verdingungsunterlagen. Der Bieter kann nur dann zulässigerweise die 
Verdingungsunterlagen mit vertretbarem Ergebnis auslegen, wenn Unklarheiten trotz 
Nachfrage beim Auftraggeber nicht aufgeklärt wurden.*) 
 
3. Es würde eine Umgehung der eindeutigen Vorschriften der § 21 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A 
und § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b VOB/A bedeuten, wenn ein Angebot, das 
unzulässigerweise die Verdingungsunterlagen ändert und deshalb zwingend 
auszuschließen ist, in ein wertungsfähiges Nebenangebot umgedeutet werden könnte. 
 
 

Vergabe - Verbindliche Festlegungen in der Leistungsbeschreibung 
VK Nordbayern, Beschluss vom 20.03.2003 - 320.VK-3194-07/03  

 
1. Verbindliche Festlegungen in der Leistungsbeschreibung (hier: Profilansichtsbreite 
und Profiltiefe bei einer Fassade mit Pfosten-Riegel-Konstruktion) können auch mit 
Nebenangeboten nicht zulässigerweise verändert werden. Weicht ein Bieter in seinem 
Alternativangebot von diesen verbindlichen Festlegungen ab, ist dieses 
Alternativangebot nach § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe b VOB/A nicht zu werten, weil eine 
Wettbewerbsverzerrung nicht ausgeschlossen werden könnte. Es ist nicht mehr 
feststellbar, welche Angebote die Konkurrenten abgegeben hätten, wenn in den 
Vergabeunterlagen die verbindlichen Festlegungen nicht getroffen worden wären.*) 
 
2. Skontoabzüge können bei der Wertung nur dann berücksichtigt werden, wenn die 
Bedingungen für den Skontoabzug klar und vollständig sind. 
 
 

Angebot wegen fehlender Nachunternehmererklärung unvollständig! 
VK Nordbayern, Beschluss vom 11.11.2002 - 320.VK-3194-34/02
 

1. Fordert die Vergabestelle Angaben zu Art und Umfang der durch Nachunternehmer  
auszuführenden Leistungen, so ist ein Angebot mit der Erklärung “Wird im Auftragsfalle 
nachgereicht” im “Einheitlichen Verdingungsmuster zu Nachunternehmerleistungen - 
EVM-NU” auszuschließen.  
 
Anmerkung: Das Angebotsdeckblatt verweist unter Ziffer 5 auf eine Liste 213 Nr. 5.1 
bzw. 213 Nr. 5.2. Auch wenn ein Formular oder eine vorformulierte Liste nicht vorliegt, 
so ist diese von den Bietern selbst zu erstellen und dem Angebot beizulegen. Diese 
Liste muss die Positionen der Leistungen enthalten, welche an Nachunternehmer 
weitergegeben werden sollen (s. OLG Dresden Beschl. vom 11.02.2003 und vom 
12.06.2002). 
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